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Vom Menschlichen in der Fürsorge

Vom «fürsorgerischen Gespräch» und vom
Problem «Fürsorger und Klient» ist seit einiger Zeit
in Fachzeitschriften der Sozialarbeit immer wieder
die Rede. Offenbar ist das Reden von Mensch zu
Mensch gar nicht so einfach und ist auch die
Haltung des Fürsorgers dem Hilfebedürftigen gegenüber

nicht ganz in Ordnung. Das mag erstaunen,
weil uns scheint, die Ausgangsstellung sei wahrlich
klar genug und sollte nicht Anlass zu unliebsamen

Auseinandersetzungen geben. Weil dem nun
aber tatsächlich nicht so ist, wollen wir heute
diesen Gedanken etwas nachgehen.
Als Sozialarbeiter ziehen wir immer wieder das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter zum
Vergleich heran. Wir hängen unserer Arbeit nur allzugern

ein christliches Mäntelein um, ohne uns wohl
Rechenschaft über die ganze Verantwortung dieses
Hinweises zu geben. Zwar wissen wir ganz gut,
welche Haltung, in christlicher Sicht, von uns
verlangt wird; wir bilden uns auch nicht wenig darauf
ein, als Sozialarbeiter zu wirken, leben jedoch in
unserem Alltag offensichtlich in einer ganz anderen

Welt. Wie sonst liesse sich erklären, dass
Menschen in Not lieber hungern und darben, als
dass sie bestimmte Fürsorgestellen aufsuchen! Wie
sonst sollen wir uns die Tränen erklären, die flies-
sen, wenn Frauen uns erzählen, wie unfreundlich

und schnauzig sie gestern wieder auf der
Fürsorgestelle behandelt worden seien! Einmal ist es

vorgekommen, dass wir eine Mutter, die bei uns
Rat suchte, an eine andere Amtsstelle weisen
mussten. Die Frau wurde kreidebleich und
erklärte unter Tränen, lieber auf jede Hilfe zu
verzichten als noch einmal an einen Schalter treten
zu müssen. Sie sei nicht mehr fähig, eine derart
lieblose und seelenlose, kaltschnäuzige und bis ins
Innerste verletzende Behandlung zu ertragen.
Ihre Begleiterin, die ähnliche Erfahrungen
gemacht hatte, unterstützte sie. Es brauchte unsere
persönliche Vorsprache an jenem Ort, damit die
Frauen es wagten, ihr Anliegen vorzubringen.
Was ist zu all dem zu sagen? Wir meinen, dass in
der Sozialarbeit nur solche Menschen tätig sein
dürfen, denen es grösstes Anliegen und innerstes
Bedürfnis ist, helfen zu dürfen. Alles Karriere
machen wollen, alles Glänzen mit seinen Leistungen

und jeder Machtstandpunkt sind Dinge, die
in der Sozialarbeit wirklich unmöglich sind. Helfen

dürfen! Helfen wollen! Sagt das nicht genug?
Heisst das nicht deutlich, dass es uns zu allererst
und einzig und allein um das Wohl, um das Interesse

des andern geht! Wir selber bleiben im
Hintergrund; alles was wir tun, ist ausgerichtet auf
den andern. Unsere Freude ist dann vollkommen,
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